Statuten der NEO-Altherrenvereinigung der

ROMANIA BERNENSIS

Die Statuten enthalten die notwendigsten spezifischen Anforderungen; für weitere Bestimmungen sind die Ausführungen im ZGB zu beachten.

Art. 1
Die Neo-Altherrenvereinigung der ROMANIA BERNENSIS ist eine Sektion des Altherrenbundes des Schweizerischen Studentenvereins (StV).

Art. 2
Die Neo-Altherrenvereinigung der ROMANIA BERNENSIS bezweckt:

· die Wahrung und Förderung der Kameradschaft durch Pflege des persönlichen Kontakts

· die Unterstützung der Activitas der ROMANIA BERNENSIS, dies entsprechend der Möglichkeiten

Art. 3
Mitglied der Neo-Altherrenvereinigung  der ROMANIA BERNENSIS kann jede StVerin / jeder StVer werden, die / der ein Studium an einer anerkannten Hochschule ganz oder teilweise absolviert hat.

Art. 4
Oberstes Organ der Neo-Altherrenschaft der ROMANIA BERNENSIS ist die Mitglieder-versammlung. Ihr obliegen:

· die Wahl des Vorstandes ( inkl. deren Chargen)

· Statutenänderungen

· der Entscheid in allen grundsätzlichen Angelegenheiten

· die Festsetzung des Mitgliederbeitrages

· die Wahl der Kontrollstelle

· die Aufnahme und der Ausschluss von Mitgliedern, Hospitanten und Ehrenmitgliedern

Art. 5
Die Mitgliederbeiträge werden jeweils durch die Mitgliederversammlung festgelegt. Per Änderung der vorliegenden Statuten im Jahre 2003 betragen diese pro Mitglied SFr. 80.- pro Vereinsjahr. In Ausnahmefällen können Mitglieder, Hospitanten und Ehrenmitgliedern von der Beitragspflicht befreit werden. Die Mitglieder haften für Verbindlichkeiten der Vereinigung nur bis zur Höhe des geschuldeten Mitgliederbeitrages.

Art. 6
Der Vorstand besteht aus dem Präsidenten, dem Vizepräsidenten sowie dem Sekretär. Mindestens ein Vorstandsmitglied muss seinen Sitz in Bern haben. Diesem Vorstands-mitglied obliegen insbesondere:

· das Führen des Zentralregisters

· die Aufrechterhaltung des Kontaktes zur Activitas und zu den anderen Platz- und Regionalverbindungen (insbesondere zum Berner Philisterverband)

Art. 7
Soweit diese Statuten nichts anderes vorsehen, gelten die Bestimmungen von ZGB Art. 60 ff

Art. 8
Diese Statuten wurden an der Generalversammlung der Neo-Altherrenvereinigung der ROMANIA BERNENSIS vom 27. September 1974 genehmigt und treten ab sofort in Kraft.

Diese Statuten wurden an der Generalversammlung der Neo-Altherrenvereinigung der ROMANIA BERNENSIS vom 20. September 2003 geändert und genehmigt. Sie sind sofort in Kraft getreten.

